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Verfahrensordnung 
für das Staatliche Vertragsgericht.

Vom 6. März 1S52

§ 1
Bei dem Staatlichen Vertragsgericht bei der Re

gierung der Deutschen Demokratischen Republik 
und den Staatlichen Vertragsgerichten bei den Re
gierungen der Länder der Deutschen Demokrati
schen Republik werden Schiedskommissionen ge
bildet. Ihre Anzahl bestimmen für das Staatliche 
Vertragsgericht bei der Regierung der Deutschen 
Demokratischen Republik der Ministerpräsident der 
Deutschen Demokratischen Republik, für die Staat
lichen Vertragsgerichte bei den Regierungen der 
Länder der Deutschen Demokratischen Republik die 
Ministerpräsidenten der Länder der Deutschen De
mokratischen Republik.

’ § 2
(1) Die Schiedskommissionen sind mit einem Mit

glied des Staatlichen Vertragsgerichts und 2 Schieds
richtern zu besetzen. Das Mitglied des Staatlichen 
Vertragsgerichts führt den Vorsitz.

(2) Die Schiedsrichter sind jeweils durch den Vor
sitzenden des Staatlichen Vertragsgerichts bei der 
Regierung der Deutschen Demokratischen Republik 
aus den Fachministerien der Regierung der Deut
schen Demokratischen Republik und durch die Vor
sitzenden der Staatlichen Vertragsgerichte bei den 
Regierungen der Länder der Deutschen Demokra
tischen Republik aus den Fachministerien der Re
gierungen der Länder der Deutschen Demokrati
schen Republik zu berufen.

(3) Bei Meinungsverschiedenheiten innerhalb einer 
Schiedskommission entscheidet der Vorsitzende.

(4) Die zur Zuständigkeit der Vertragsschiedsstel- 
len bei den Fachministerien und Staatssekretariaten 
gehörenden Streitfälle werden jeweils von einem 
ihrer Mitglieder entschieden.

§ 3
Zu den Schiedskommissionen des Staatlichen Ver

tragsgerichts bei der Regierung der Deutschen De
mokratischen Republik kann als beratender Bei
sitzer ein Mitarbeiter der Staatlichen Plankommis
sion, zu den Schiedskommissionen der Staatlichen 
Vertragsgerichte bei den Regierungen der Länder 
der Deutschen Demokratischen Republik ein Mit
arbeiter der der Staatlichen Plankommission unter
geordneten Dienststellen bei den Landesregierun
gen hinzugezogen werden. Die Berufung dieser be
ratenden Beisitzer erfolgt durch die Vorsitzenden 
der Staatlichen Vertragsgerichte.

Verfahren vor den Staatlichen Vertragsgerichten 
und den Vertragsschiedssteilen 

§ 4
Das Verfahren vor dem Staatlichen Vertragsge

richt wird auf Antrag eines Vertragspartners, eines 
der zuständigen Fachministerien oder Staatssekre
tariate oder durch Entscheidung des Staatlichen 
Vertragsgerichtes über die Eröffnung eines Ver
fahrens eingeleitet.

§ 5
(1) Der Antrag auf Einleitung des Verfahrens hat 

schriftlich zu erfolgen und muß von dem Leiter des

klagenden Organs oder seinem verantwortlichen 
Vertreter unterzeichnet sein.

(2) Der Antrag hat zu enthalten:
a) die genaue Bezeichnung der Vertragspartner 

und ihrer Leitei-,
b) die Angabe der übergeordneten Organe der 

Vertragspartner,
c) die genaue Bezeichnung des von dem klagen

den Vertragspartner geltend gemachten An
spruches, über den entschieden werden soll.

(3) Dem Antrag auf Einleitung des Verfahrens 
sind alle Urkunden beizufügen, die auf den Streit
fall Bezug nehmen. Soweit ein urkundlicher Beweis 
nicht erbracht werden kann, sind andere Beweis
mittel zu benennen.

(4) Der klagende Vertragspartner hat je eine Ab
schrift der Antragsschrift und der ihr anliegenden 
Urkunden beizufügen, die dem beklagten Vertrags
partner durch das Staatliche Vertragsgericht zuzu
stellen sind.

§ 6
(1) Wird dem Staatlichen Vertragsgericht eine 

gröbliche Verletzung der Plandisziplin beim Ab
schluß oder bei der Durchführung von Verträgen 
durch die dafür zuständigen Organe gemeldet, so 
leitet das Staatliche Vertragsgericht ein Verfahren 
ein. Dies gilt insbesondere, wenn die Vertragspart
ner der gesetzlich bestehenden Pflicht zuwider keine 
Verträge abschließen oder die Einziehung fällig ge
wordener Vertragsstrafen unterlassen.

(2) Werden Tatsachen, die zur Einleitung eines 
Verfahrens Veranlassung geben, dem Staatlichen 
Vertragsgericht bekannt, so sind die für die Ent
scheidung zuständigen Stellen zu benachrichtigen.

§ V
(1) Wird das Verfahren durch den Vorsitzenden 

der Schiedskommission oder durch den Leiter der 
Vertragsschiedsstelle eingeleitet, so ist den Ver
tragspartnern eine Einleitungsschrift zuzustellen.

(2) Die Einleitungsschrift hat neben der Bezeich
nung der Parteien die Angabe der beanstandeten 
Teile des Vertragsverhältnisses und eine Begrün
dung dieser Beanstandung zu enthalten.

§ 8
(1) Die Vertragspartner sind zur mündlichen Ver

handlung schriftlich zu laden. Gleichzeitig ist dem 
beklagten Vertragspartner aufzugeben, sich zu den 
gestellten Anträgen zu erklären und die Beweis
mittel für seine Behauptungen innerhalb einer ihm 
von dem Staatlichen Vertragsgericht gesetzten Frist 
zu benennen.

(2) Die Entscheidung des Staatlichen Vertrags
gerichts erfolgt nach mündlicher Verhandlung mit 
den Vertretern der Vertragspartner.

(3) Über die Verhandlung ist ein Protokoll zu er
richten.

(4) Die Verkündung der Entscheidung erfolgt durch 
Verlesung der Entscheidungsformel und Mitteilung 
der Entscheidungsgründe. Die schriftliche Abfassung 
der Entscheidung enthält neben der Angabe des Ge
richts und seiner Besetzung sowie der Bezeichnung 
der Parteien die Entscheidungsformel, eine Wieder-


